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RS OGH 1963/6/12 11Os64/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1963

Norm

StVO §20 IC1

Rechtssatz

Ein Verschulden im Sinne des § 335 StG liegt vor, wenn sich ein Kraftfahrer mit einer solchen Fahrgeschwindigkeit, die

ihm ein Anhalten auf kurze Strecke unmöglich macht, einer Personengruppe beiderseits der weniger als sechs Meter

breiten Fahrbahn trotz Gegenverkehr annähert und nicht wahrnimmt, daß sich Kleinkinder in der Personengruppe

befinden.
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